
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den Trägern öffentlicher Grundschulen im Landkreis 
über die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder ab dem 
Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe 
 
 
Sachverhalt: 
 
Zum 01.08.2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 
in Kraft. Der Anspruch umfasst eine Betreuung an 5 Tagen in der Woche zu je 8 Stunden sowie 
eine Betreuung in den Ferienzeiten (bis auf 4 Wochen Schließzeiten). Er wächst ab 01.08.2026 
jährlich um einen Grundschuljahrgang auf. Nach Hochrechnungen auf Basis der Geburtenzahlen 
werden in 2029 insgesamt ca. 6.357 Kinder im Landkreis Rotenburg (Wümme) einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. 
 
Da der Bundesgesetzgeber diesen Anspruch über eine Erweiterung des § 24 SGB VIII als 
Anspruch auf Betreuung in einer Kindertageseinrichtung ausgestaltet hat, liegt die grundsätzliche 
Zuständigkeit für die Erfüllung beim Landkreis als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. 
Der Rechtsanspruch gilt auch dann als erfüllt, wenn Unterrichtszeiten sowie Zeiten der Betreuung 
im Rahmen einer offenen Ganztagsschule den Betreuungsrahmen abdecken. Träger der 
öffentlichen Grundschulen im Landkreis sind die kreisangehörigen Samt- und 
Einheitsgemeinden. 
 
Es ist insofern eine Abstimmung zwischen dem Landkreis und den öffentlichen 
Grundschulträgern notwendig, wer im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung welche organisatorischen Aufgaben übernimmt und wie ein Kostenausgleich 
des Landkreises für die hierbei von den Schulträgern übernommenen Betreuungsleistungen 
geregelt werden kann. 
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Am 05.03.2024 hat ein erstes Treffen zwischen der Kreisverwaltung, den kommunalen 
Grundschulträgern und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung zum Thema 
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 
stattgefunden. Am 18.09.2024 wurde die Gründung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretungen der Kreisverwaltung und der kommunalen Grundschulträger beschlossen. Die 
Arbeitsgruppe hat bislang sechsmal getagt. Es erfolgte ein laufender Austausch über den 
Fortgang der Planungen beim Landkreis und bei den Kommunen. Zum anderen wurde der 
Entwurf einer Vereinbarung zwischen Landkreis und kommunalen Schulträgern zur Umsetzung 
des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung entwickelt.  
 
Von den insgesamt 32 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft im Landkreis werden derzeit 18 
als Ganztagsschulen mit einem Nachmittagsangebot an drei oder vier Unterrichtstagen pro 
Woche geführt. Nach den aktuellen Planungen sollen zum 01.08.2026 insgesamt 26 
Grundschulen über ein Ganztagsangebot verfügen. Von diesen beabsichtigen 21 Schulen die 
Einrichtung bzw. Ausweitung auf ein den Rechtsanspruch erfüllendes Angebot von 8 Stunden an 
5 Tagen pro Woche. 
 
Seitens des Niedersächsischen Kultusministeriums wurde mehrfach erklärt, das 
Ganztagsangebot an den Grundschulen voll auszufinanzieren bzw. das benötigte Personal zur 
Verfügung zu stellen. Konkrete Regelungen, wie insbesondere eine Neufassung des Erlasses 
„Klassenbildung und Lehrkräftestundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ fehlen 
allerdings nach wie vor.  
 
Auch wenn eine vollumfängliche Finanzierung des Ganztagsangebots an den Grundschulen 
umgesetzt würde, verbleiben im Landkreis noch einige Schulstandorte, an denen aus 
organisatorischen bzw. räumlichen Gründen (z. B. fehlende Mensa) die Einführung eines 
Ganztagsbetriebs zum 01.08.2026 nicht umsetzbar ist. 
 
Da die Erfüllung des Rechtsanspruchs gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII grundsätzlich dem Landkreis 
als Träger der Kinder- und Jugendhilfe obliegt, ist vorgesehen, den Gemeinden, die den 
Rechtsanspruch zunächst noch mit den Unterrichtsrahmen ergänzenden Angeboten bzw. 
Hortbetreuung sicherstellen, einen angemessenen Kostenausgleich hierfür zu gewähren. Die 
Organisation übernehmen dabei die Gemeinden. Darüber hinaus wurde in den vorliegenden 
Vereinbarungsentwurf auch eine allgemeine Pauschale des Landkreises für Sach- und 
Verwaltungskosten aufgenommen, da mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs und der 
Ausweitung des Schulangebots auch ein erhöhter Verwaltungsaufwand verbunden ist. 
 
Die Organisation und Finanzierung eines Betreuungsangebots in den Ferien obliegt dem 
Landkreis. Es ist vorgesehen, bereits bestehende und bewährte Ferienbetreuungsangebote in 
den Gemeinden bei der Planung einzubeziehen. Zu dem Fortgang der weiteren Planungen wird 
regelmäßig in den politischen Gremien berichtet werden, insbesondere werden diese im nächsten 
Jahr mit dem Beschluss einer Kreisgebührensatzung für die Ferienbetreuung befasst werden.  
 
Zu den aktuellen Haushaltsplanungen 2026 (Planung für 5 Monate) für die Umsetzung des 
Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung wird auf die Haushaltspräsentation zum TOP 5 
verwiesen.  
 
Die der Vorlage beigefügte Fassung des Vereinbarungsentwurfs wurde am 29.10.2025 mit den 
Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Grundschulträger abgestimmt. Auch die 
Kommunen werden den Entwurf der Vereinbarung ihren Gremien zur Beratung und 
Beschlussfassung nun vorlegen.  
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In der Sitzung erfolgen ergänzende Erläuterungen zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
sowie dem Vereinbarungsentwurf.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Dem in der Anlage beigefügten Entwurf der Vereinbarung zwischen dem Landkreis 
und den Trägern öffentlicher Grundschulen im Landkreis über die Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder ab dem Schuleintritt bis zum 
Beginn der fünften Klassenstufe wird zugestimmt. 

 
 
 
 
Prietz 
 











 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Jugendhilferahmenkonzept des Landkreises Rotenburg (Wümme); hier: Teilkonzept 
Kindertagesbetreuung 
 
Sachverhalt: 
 
Entsprechend des im Jugendhilfeausschuss am 22.05.2019 gefassten Beschlusses wird ein 
„Jugendhilferahmenkonzept“ als Instrument zur Qualitätsentwicklung nach §§ 79-81 SGB VIII für 
das Jugendamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) erarbeitet und fortgeschrieben.  
 
Das Jugendhilferahmenkonzept befasst sich auf der Grundlage von „Lebensversorgungsketten“ 
mit strukturellen und übergeordneten Themenfeldern. Im Dialog zwischen der Verwaltung und 
dem Jugendhilfeausschuss wurden bereits drei Teilkonzepte erstellt, die sich in der Umsetzung 
befinden.  
Als zweites Teilhabekonzept wurde das Thema „Kindertagesbetreuung“ inhaltlich erarbeitet. Die 
Ergebnisse wurden im Jugendhilferahmenkonzept, Teilkonzept II, Kindertagesbetreuung 
zusammengeführt. Der Jugendhilfeausschluss stimmte dem Teilkonzept am 03.03.2021 zu.  
 
Die gemeinsam erarbeitete Fortschreibung des zweiten Teilkonzeptes wird in der Anlage 
vorgelegt. Aus der eingesetzten interfraktionellen Arbeitsgruppe, die am 19.08.2025 getagt und 
die Schwerpunktsetzung für den Ausschuss vorbereitet hat, berichtet Frau Nentwig. 
 
Die Verwaltung berichtet zyklisch zum Stand des Teilkonzeptes im Jugendhilfeausschuss. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der als Anlage beigefügten Fortschreibung des Jugendhilferahmenkonzeptes, 
Teilkonzept Kindertagesbetreuung, wird zugestimmt. 

 
 
In Vertretung 
 
(Colshorn) 
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Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

19.11.2025 Jugendhilfeausschuss    

   

   































 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungshandreichung zur Förderung 
der freien Jugendhilfe 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis kann Zuwendungen aus Kreismitteln im Rahmen der jährlich im Haushalt 
bereitgestellten Mittel gewähren. Die Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von 
Zuschüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln finden allgemein Anwendung, soweit nicht die 
Handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe spezielle Regelungen enthält.  
 
Kreismittel werden für eine Maßnahme nur einmal vergeben, auch wenn eine Förderung nach 
anderen Richtlinien bzw. Haushaltsstellen des Landkreises möglich wäre. 
 
Die vorliegenden Anträge wurden nach o.g. Verwaltungshandreichungen i. V. m. § 74 SGB VIII 
wie folgt geprüft:  
• Der Antrag ist fristgemäß eingegangen, alle erforderlichen Unterlagen liegen vor. 
• Der Zuwendungsempfänger hat seinen Sitz im Landkreis und ist gemeinnützig. 
• Der Bezug zu den Leistungen des SGB VIII ist gegeben. 
• Ein gleichartiges regionales Angebot wird weder vorgehalten noch im Rahmen einer  

anderweitigen Förderung durch den Landkreis unterstützt. 
• Der Zuwendungsempfänger soll mindestens ein Jahr Erfahrung im Bereich der 

Jugendhilfe nachweisen. 
• Die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme sind erfüllt und die 

Beachtung der Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung ist gewährleistet. 

• Die Kostenschätzung und der Finanzierungsplan sind plausibel. Der Träger bietet die 
Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel. 

• Der Anteil der zu erbringenden Eigenleistung beträgt i. d. R. mindestens 25% der  
förderfähigen Ausgaben.  

 
Alle eingegangenen Anträge lagen fristgerecht vor und erfüllen die Prüfungskriterien. 
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Gehen Anträge auf Förderung von Maßnahmen ein, die bereits im Vorjahr durchgeführt wurden, 
erfolgt die Erteilung des Bescheides erst nach Eingang und Prüfung der Verwendungsnachweise 
aus dem Vorjahr. 
 
Der Gesamtzuschussbedarf für das Jahr 2026 beläuft sich, entsprechend der Anlagen und 
Beschlussempfehlungen, auf 137.200 € aus dem Produkt 36.3.02 – Förderung der Erziehung in 
der Familie. Die einzelnen Förderanträge sind in den Anlagen 1 bis 11 aufgeführt. Anders als in 
den Vorjahren ist beabsichtigt, ab diesem Jahr nur noch die umfassenden Unterlagen zu 
Anträgen auf Förderung von Maßnahmen, die bereits im Vorjahr durchgeführt wurden, aber mit 
grundsätzlichen Änderungen versehen sind wie auch Anträge auf Gewährung einer Förderung 
für eine neue Maßnahme oder Anträge, zu denen eine Ablehnung empfohlen wird, der Vorlage 
in Gänze beizufügen. Zu dieser Sitzung erfolgt dies nach Vorbesprechung mit der Vorsitzenden 
bereits erstmalig in dieser Form. Beigefügt wurden die Unterlagen zu den neuen Anträgen mit 
den laufenden Nr. 9-11. 
 
Der Landkreis wird als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe für einzelne Projekte 
Landesmittel gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Familien unterstützenden Maßnahmen“ (Richtlinie Familienförderung) beantragen. Nach den 
derzeitigen Modalitäten wäre insgesamt mit einer maximalen Zuwendung von ca. 80.000 € im 
Jahr 2026 zu rechnen. Diese Summe ist auch im Haushaltsplan als Ertrag berücksichtigt. Das 
Land Niedersachsen hat allerdings eine grundlegende Änderung der Richtlinie angekündigt. 
Nach dem vorliegenden Entwurf zur Neufassung wäre der Landkreis nicht mehr 
antragsberechtigt. 
 

Nr. Antragsteller/in beantragt  Vorschlag 

1 Kidstime Deutschland e.V. 

(„Kidstime Classic“ und Kidstime Young“ in 
Rotenburg) 

     24.945 €      25.000 € 

2 TANDEM e.V. 

(„Kidstime“ in Bremervörde und „Kidstime“ in 
Zeven) 

     24.945 €      25.000 € 

3 Ev.- luth. Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg 
(Wümme) e.V. 

(„In einem Boot“) 

     12.000 €      12.000 € 

4 Bündnis gegen Depression im Landkreis 
Rotenburg (Wümme) e.V. 

(„Gemeinsam Neues Schaffen“) 

       7.750 €        7.800 € 

5 SIMBAV e.V. in Koop. mit Heilpädagogischer 
Kinder- und Jugendhilfe Rotenburg e.V. 

(„Ernährungsberatung in Familien“) 

       8.624 €        8.700 € 

6 DRK Kreisverband Bremervörde e.V. in Koop. 
mit Lebenshilfe Bremervörde-Zeven 

(„Elternkurs Marte Meo to go“)  

     10.000 €      10.000 € 

7 Bündnis für Naturschutz und Inklusion gGmbH 

(„Hochbeeteprojekt 2026) 

     11.000 €      11.000 € 

8 Ev.- luth. Auferstehungskirche Bremervörde 

(„Stadtteilladen Bremervörde“) 

     12.500 €      12.500 € 

9 Lebenshilfe Bremervörde-Zeven 

(„Wir sind dabei! Gemeinsam die Welt mit 
allen Sinnen entdecken“) 

       5.161 €        5.200 € 

10 Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven 

(„Trauergruppe für Kinder“) 

     10.000 €      10.000 € 

11 Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven     9.975 €      10.000 € 
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(„SuSi – Supporting Siblings“) 

 Summe    136.900 €    137.200 € 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Den Förderanträgen mit den lfd. Nrn. 1 - 11 wird entsprechend der im Einzelfall 
veranschlagten Haushaltsmittel zugestimmt.  

 
 
 
 
Prietz 
 



Anlage 1 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
Antragsteller: Kidstime Deutschland e.V. 
 

Maßnahme: 1. Projekt „Kidstime Young“ - ein Angebot für Kinder psychisch 
kranker Eltern und ihre Familien (in Rotenburg) 

2. Projekt „Kidstime Classic“ - ein Angebot für ältere Kinder und 
Jugendliche psychisch kranker Eltern und ihre Familien (in 
Rotenburg)  

 

Erläuterung: 
 

1. „Kidstime Young“ ist ein regelmäßiges, niedrigschwelliges und 
präventiv ausgerichtetes Angebot für Kinder psychisch kranker 
Eltern und ihre Familien. Die Workshops für bis zu 10 Familien 
finden einmal im Monat im Umfang von jeweils 3,5 Stunden in 
Rotenburg (Wümme) statt. Dabei werden Methoden der 
systemischen Therapie und Beratung mit den besonderen 
Elementen der Mehrfamilienarbeit und den Methoden der kreativen 
Kindertherapie verbunden. 
Ziele der Maßnahme liegen in der Stärkung der kindlichen 
Resilienz, der Aktivierung individueller und familiärer Ressourcen, 
der Förderung von Kommunikation und Erfahrungsaustausch sowie 
der Verhinderung von Isolation. Das Projekt besteht seit 2015. Um 
den verschiedenen Altersgruppen besser gerecht werden zu 
können, werden seit 2019 zwei Workshops angeboten. Dabei ist 
„Kidstime Young“ ein Angebot für Kinder im Vorschul- bzw. frühen 
Grundschulalter. Es handelt sich um die Fortführung des 
gleichlautenden Projektes aus dem Vorjahr.  
 
2. „Kidstime Classic“ entspricht inhaltlich dem Angebot „Kidstime 
Young“, wendet sich allerdings an ältere Kinder (>10 Jahre) und 
Jugendliche. Mit zunehmendem Alter verfestigen sich Ängste, 
Scham- und Ohnmachtsgefühle. Auch bewegen sich ältere Kinder 
und Jugendliche in anderen sozialen Gefügen als jüngere. Dieser 
Zielgruppe wird seit 2019 ebenfalls regelmäßig ein 
niedrigschwelliges und evaluiertes Angebot gemacht. Es handelt 
sich um die Fortführung des gleichlautenden Projektes aus dem 
Vorjahr.  
 

Finanzierung: 
 

1. Projekt „Kidstime Young“ 
Kosten:                                                                         16.630,00 € 
                                                           
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung  
mögliche Förderung:                                                     12.472,50 € 
 

 

 
 2. Projekt „Kidstime Classic“ 
 Kosten:                                                                         16.630,00 € 
 
 beantragte und gem. Verwaltungshandreichung  
 mögliche Förderung:                                                     12.472,50 € 

 
 
   Für den Haushalt 2026 wurden jeweils 12.500,00 € angemeldet. 



Anlage 2 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 

Antragsteller: TANDEM e.V. 

 

Maßnahme: 1. Projekt “Kidstime“ in Bremervörde 

2. Projekt “Kidstime“ in Zeven 

 

Erläuterung: 
 

Das Projekt „Kidstime“ ist ein regelmäßiges, niedrigschwelliges und 
präventiv ausgerichtetes Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern und 
ihre Familien. Die Workshops für durchschnittlich 8 Familien finden einmal 
im Monat im Umfang von jeweils 3,5 Stunden in Bremervörde (seit 2019) 
und in Zeven (seit 2020) statt. Dabei werden Methoden der systemischen 
Therapie und Beratung mit den besonderen Elementen der 
Mehrfamilienarbeit und den Methoden der kreativen Kindertherapie 
verbunden. 
Ziele der Maßnahme sind die Stärkung der kindlichen Resilienz, die 
Aktivierung individueller und familiärer Ressourcen, die Förderung von 
Kommunikation, ein Erfahrungsaustausch sowie die Verhinderung von 
Isolation. Durch den Träger Tandem e.V. soll das Projekt in Bremervörde 
und Zeven vorgehalten werden. Es handelt sich um die Fortführung der 
gleichlautenden Projekte aus dem Vorjahr. 

 

Finanzierung: 1. Projekt „Kidstime“ in Bremervörde 
 
Kosten:                                                                          16.630,00 € 
 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                      12.472,50 € 
 

2. Projekt „Kidstime“ in Zeven  
 
Kosten:                                                                          16.630,00 € 
 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                      12.472,50 € 

 

 

Für den Haushalt 2026 wurden jeweils 12.500,00 € angemeldet. 

 
 



Anlage 3 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
 

Antragsteller: Evangelisch-lutherisches Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg 
(Wümme) e.V. 

 

Maßnahme: Projekt „In einem Boot“ 

 

Erläuterung: 
 

Das Projekt „In einem Boot“ richtet sich an Kinder mit einem an 
Krebs erkrankten Elternteil und ihre Familien (Multifamilienarbeit). 
Der Zugang zu dem Projekt erfolgt niedrigschwellig. Orientiert an 
dem Modell der Kidstime-Workshops soll das Projekt im Jahr 2026 
insgesamt 10 monatlich stattfindende Treffen für die Dauer von 
jeweils 3,5 Stunden umfassen. Die Workshops werden am Standort 
Rotenburg, überwiegend in den Räumlichkeiten der 
Auferstehungsgemeinde am Berliner Ring, durchgeführt.  
Ziele der Maßnahme liegen u.a. in der Stärkung der kindlichen 
Resilienz, der Aktivierung individueller und familiärer Ressourcen, 
der Förderung von Kommunikation und Erfahrungsaustausch sowie 
der Verhinderung von Isolation. Dabei sollen die Bedürfnisse der 
Kinder im Mittelpunkt stehen.  
Es handelt sich um die Fortführung des gleichlautenden Projektes 
aus dem Vorjahr. 

 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                              16.000 €      

 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                          12.000 €      

  

 



Anlage 4 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
 
 

Antragsteller: Bündnis gegen Depression im Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. 

 

Maßnahme: Projekt „Gemeinsam Neues Schaffen! Zusammen Aktiv Kreativ ZAK“ 

 

Erläuterung: Das Projekt „Gemeinsam Neues Schaffen“ richtet sich an Kinder 
psychisch erkrankter Eltern und ihre Familien. Die Eltern-Kind-
Ergotherapie findet zweiwöchentlich in einem Umfang von jeweils 2 
Stunden statt. Im Rahmen des Projektes sind 25 Veranstaltungen in 
den Räumlichkeiten der Ergotherapie im Zentrum für Psychosoziale 
Medizin des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg vorgesehen.  

Kinder psychisch erkrankter Eltern sind eine Hochrisikogruppe. Die 
Wahrscheinlichkeit, selbst psychisch zu erkranken und soziale 
Auffälligkeiten zu entwickeln, sind deutlich erhöht. Die Ziele dieses 
Projektes liegen daher in der Stärkung der Interaktion und 
Kommunikation in den Familien, der Aktivierung individueller und 
familiärer Ressourcen durch gemeinsames Arbeiten und Gestalten 
(Bilder, Spielmaterialien etc.) und der Förderung der kindlichen und 
familiären Resilienz. Mit diesem Projekt werden Kinder in einem 
besonderen Wirkungsfeld von Pädagogik, Medizin und Psychologie 
erreicht.  

Es handelt sich um die Fortführung des gleichlautenden Projektes 
aus dem Vorjahr. 

 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                              10.625 €      

 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                            7.750 €    

 

Für den Haushalt 2026 wurden 7.800 € angemeldet. 

  

 



Anlage 5 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
Antragsteller: SIMBAV e.V. (in Kooperation mit dem freien Träger 

Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Rotenburg e.V.) 
 

Maßnahme: Projekt „Ernährungsberatung für und mit Familien“ 

 

Erläuterung: 
 

Nach Ziffer 2.6 der Verwaltungshandreichung beantragt SIMBAV 
e.V. dieses Projekt als Träger eines regionalen Kompetenzzentrums 
Frühe Hilfen in Kooperation mit dem Träger Heilpädagogische 
Kinder- und Jugendhilfe Rotenburg e.V. 
Das Projekt „Ernährungsberatung für und mit Familien“ ist ein 
regelmäßiges, praxisorientiertes und niedrigschwelliges Angebot für 
Eltern und ihre Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Das Angebot ist in 
zwei Module unterteilt. 
Modul 1 „Gesunde Ernährung“ umfasst Ernährungsberatung in Form 
von Theorie- und Praxiseinheiten (insbesondere für Eltern mit 
Kindern von 0-3 Jahren) und wird von SIMBAV e.V. in 
Zusammenarbeit mit einer Ökotrophologin durchgeführt. Dabei 
sollen die 1,5 stündigen Kurseinheiten einmal pro Monat in 
Rotenburg stattfinden und zweimal pro Halbjahr an den jeweiligen 
Standorten der Eltern-Kind-Gruppen in Bothel, Hellwege/Reeßum, 
Lauenbrück, Scheeßel und Visselhövede. 
Modul 2 „Kochkurse für Familien“ umfasst Koch-Workshops für 
Eltern mit Kindern im Alter von 4-6 Jahren und wird von der 
Heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rotenburg e.V. in 
Zusammenarbeit mit einer Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin und 
einer Ökotrophologin durchgeführt. Dabei sollen im Förderjahr 6 
Kochkurse für jeweils 8 Personen mit einem zeitlichen Umfang von 
jeweils 4 Stunden stattfinden. 
Ziele der Maßnahme liegen darin, Eltern und ihren Kindern das 
Thema „gesunde Ernährung“ niedrigschwellig und praxisorientiert zu 
vermitteln. Damit wird insbesondere auch die Erziehungskompetenz 
der Eltern gestärkt, indem ein Schwerpunkt auf die Förderung der 
körperlichen und sozialen Entwicklung von Kindern durch gesunde 
Ernährung gelegt wird.  
Es handelt sich um die Fortführung des Projektes aus dem Vorjahr. 
 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                         11.497,50 €     
 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung  
mögliche Förderung:                                                       8.623,12 € 

 

Für den Haushalt 2026 wurden 8.700,00 € angemeldet. 

 
 

 



Anlage 6 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
Antragsteller: DRK Kreisverband Bremervörde e.V. 

(in Kooperation mit der Lebenshilfe Bremervörde-Zeven e.V.)  
 

Maßnahme: Projekt „Elternkurse Marte Meo to go“ 

 

Erläuterung: 
 

Nach Ziffer 2.6 der Verwaltungshandreichung beantragt der DRK 
Kreisverband Bremervörde e.V. dieses Projekt als Träger eines 
regionalen Kompetenzzentrums Frühe Hilfen in Kooperation mit 
dem Träger Lebenshilfe Bremervörde-Zeven. 
Das Projekt „Marte Meo to go“ ist ein Angebot für Eltern mit Kindern 
im Alter von 0-6 Jahren, die Einrichtungen der Lebenshilfe 
Bremervörde-Zeven in Selsingen oder Klein Meckelsen bzw. 
Einrichtungen des DRK in Zeven (Familienzentrum, Krippe oder 
Kita) besuchen. Dabei stehen die Kurse des niedrigschwelligen 
Projektes auch Eltern offen, deren Kinder andere Einrichtungen im 
Gebiet des regionalen Kompetenzzentrums Zeven besuchen. 
Die vier Elternkurse „Marte Meo to go“ sollen am Standort der 
Frühförderstelle in Selsingen und im Familienzentrum Zeven, sowie 
an weiteren Standorten des Kompetenzzentrums (Tarmstedt, 
Sittensen) angeboten werden. Jeweils zwei Fachkräfte mit Marte 
Meo - Ausbildung führen die Kurse an 4 Abenden mit je 2 Stunden 
durch. Dabei ist die Teilnehmerzahl je Kurs auf max. 8 Personen 
begrenzt. 
 
Ziele des Projektes bestehen darin, den Eltern Informationen zur 
entwicklungsunterstützenden Kommunikation nach Marte Meo an 
die Hand zu geben und ihnen dabei zu helfen, den Zusammenhang 
zwischen ihrem Erziehungsverhalten und der sozial-emotionalen 
Entwicklung ihrer Kinder zu erkennen. Darüber hinaus sollen die 
Eltern lernen, die Bedürfnisse ihrer Kinder positiv zu begleiten und 
förderlich mit schwierigen Alltagsituationen umzugehen.  
 
Es handelt sich um die Fortführung des gleichlautenden Projektes 
aus dem Vorjahr. 
 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                         13.333,01 €     
 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung  
mögliche Förderung:                                                      10.000,00 € 

 

 
 

 



Anlage 7 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
 

Antragsteller: Bündnis für Naturschutz und Inklusion gGmbH 

 

Maßnahme: Hochbeeteprojekt 2026 – Sicherung des bisher Erreichten an 41 
Kitas und 5 Schulen 

 

Erläuterung: Im Jahr 2019 hat das Bündnis für Naturschutz und Inklusion damit 
begonnen, die Kitas im Landkreis Rotenburg mit Hochbeeten 
auszustatten. Mittlerweile verfügen 41 Kitas und 5 Schulen über ein 
entsprechendes NABU-Hochbeet. Im Jahr 2026 soll weiterhin die 
Sicherung des Gesamtprojektes im Vordergrund stehen. 

Das Ziel des Projektes besteht darin, bei den Kindern und ihren 
Familien ein Bewusstsein für gesunde Ernährung und naturnahes 
Gärtnern zu wecken. Oft ist in den Familien wenig Zeit zum Anbau 
von Gemüse vorhanden; manchmal ist das alte Wissen auch 
verloren gegangen. Hier setzt das Projekt an. Ehrenamtliche 
„Paten“ bewirtschaften gemeinsam mit den Kindern Hochbeete, von 
denen später die eigenen Produkte geerntet und zubereitet werden. 
So wird ein nachhaltiges Bewusstsein für gesunde Ernährung und 
lebensgrundlegende Zusammenhänge geschaffen sowie mit 
Eigenverantwortung und positiven Erlebnissen verknüpft. Zur 
Sicherung des Gesamtprojektes wird der NABU daher auch im Jahr 
2026 die Einrichtungen und ihre Paten beraten und darüber hinaus 
entsprechendes Saatgut und Mutterboden zur Verfügung stellen. 

Es handelt sich um die Fortführung des Projektes aus dem Vorjahr. 

 

 

Finanzierung: Kosten:                                                                              18.900 €      

 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                          11.000 €  

  

 



Anlage 8 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
 

Antragsteller: Ev.- luth. Auferstehungskirche Bremervörde 

 

Maßnahme: Projekt „Stadtteilladen Bremervörde“ 

 

Erläuterung: 
 

Seit nunmehr über 10 Jahren betreibt die ev.-luth. Auferstehungskirche 
den Stadteilladen in Bremervörde, in dem verschiedene niedrigschwellige 
Angebote (z. B. Hausaufgabenhilfe, pädagogische Freizeitangebote, 
aufsuchende Elternarbeit, Beratung und Vermittlung in 
Fachberatungsstellen) stattfinden. Die Schwerpunkte der Arbeit bestehen 
dabei insbesondere in der Förderung der individuellen und sozialen 
Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund im Alter von 6-12 
Jahren, sowie in der Beratung und Alltagsunterstützung von 
Flüchtlingsfamilien. Für die Durchführung des Angebotes ist eine 
hauptamtliche sozialpädagogische Fachkraft verantwortlich, die ein Team 
von derzeit 15 Ehrenamtlichen koordiniert.  
Es handelt sich um die Fortführung des Projektes aus dem Vorjahr, das 
seitens des Jugendamtes mit einem Zuschuss von 12.500 € gefördert 
wurde. Der Antrag auf Förderung des Projektes „Stadtteilladen 
Bremervörde“ für 2026 wurde wiederum beim Sozialamt und beim 
Jugendamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) gestellt. Die 
Gesamtantragssumme beträgt 15.500 €.  

 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                            107.200 €      

 
insgesamt beim Landkreis Rotenburg (Wümme) 
beantragte Förderung:                                                       15.500 €  

 
gem. Verwaltungshandreichung des Jugendamtes 
mögliche Förderung:                                                          12.500 €      

 

 

 



Anlage 9 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
 

Antragsteller: Lebenshilfe Bremervörde-Zeven 

 

Maßnahme: Projekt „Wir sind dabei! Gemeinsam die Welt mit allen Sinnen 
entdecken“ 

 

Erläuterung: Das Projekt „Wir sind dabei!“ richtet sich an Kinder mit Handicap 
oder starker Entwicklungsverzögerung im Alter von 0-6 Jahren und 
ihre Eltern.  

Die Kurse finden einmal im Monat (außer Juli und Dezember) in 
einem Raum des Heilpädagogischen Kindergartens der Lebenshilfe 
in Klein Meckelsen statt. Zwei Fachkräfte der Frühförderung der 
Lebenshilfe Bremervörde-Zeven führen die Kurse an 10 Vormittagen 
mit je 2,5 Stunden Dauer durch. Dabei ist die Teilnehmerzahl auf 
max. 8 Kinder und ihre jeweilige Begleitperson begrenzt. 

Familien mit Kindern mit einem Handicap oder starker 
Entwicklungsverzögerung stehen in ihrem Alltag vor besonderen 
Herausforderungen. Allein die Teilnahme an einer klassischen 
Eltern-Kind-Gruppe ist für diese oftmals nicht möglich. Die Ziele 
dieses Projektes liegen daher in dem Angebot eines geschützten 
Rahmens, in dem Erfahrungen ausgetauscht und neue Anregungen 
zur Förderung der Kinder aufgenommen werden können. Darüber 
hinaus erhalten die betroffenen Kinder bindungsfördernde Angebote 
aus dem sensomotorischen Bereich und erleben Kontakt zu anderen 
Kindern („sichere“ Eltern-Kind-Gruppe). Dies soll innerhalb der 
strukturierten Kurseinheiten mit Austauschrunden, kreativen 
Tätigkeiten und sensomotorischen Angeboten erreicht werden. 

Es handelt sich um ein neues Projekt, das im Jahr 2026 zunächst 
am Standort in Klein Meckelsen etabliert werden soll. Bei Bedarf 
könnte längerfristig auch ein weiteres Angebot in der 
Frühförderstelle der Lebenshilfe in Selsingen stattfinden. 

 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                           6.881,00 €      

 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                       5.160,75 €   
 
 
Für den Haushalt 2026 wurden 5.200,00 € angemeldet.  

  

 















Anlage 10 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
 

Antragsteller: Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven 

 

Maßnahme: Projekt „Trauergruppe für Kinder“ 

 

Erläuterung: Das Projekt „Trauergruppe für Kinder“ richtet sich an Kinder im Alter 
von 6-12 Jahren, die einen Elternteil oder einen anderen nahen 
Angehörigen verloren haben. Die Trauergruppe soll ganzjährig - 
außerhalb der Schulferien - zweiwöchentlich in einem Umfang von 
1,5 Stunden in Bremervörde durchgeführt werden und 8-10 Kinder 
umfassen.  

Der Verlust eines nahen Angehörigen kann die emotionale, soziale 
und kognitive Entwicklung von Kindern erheblich beeinflussen. Eine 
angemessene Trauerbegleitung unterstützt den Trauerprozess und 
kann auch langfristige psychische Belastungen verhindern. Die 
Ziele dieses Projektes liegen daher u.a. in der Stabilisierung und 
emotionalen Entlastung der trauernden Kinder, der Förderung von 
(familiärer) Resilienz und psychischer Gesundheit und der 
Sensibilisierung des sozialen Umfelds für die Besonderheiten der 
kindlichen Trauer (Elternberatung). Dies kann mit strukturierten 
Gruppenangeboten erreicht werden, die verschiedene 
Gesprächsanlässe und Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Parallel 
zur Trauergruppe der Kinder soll ein eigener Raum für Beratung, 
Begleitung und Austausch der Eltern geschaffen werden. 

Es handelt sich um ein neues Projekt, das im Jahr 2026 aufgebaut 
werden soll. 

 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                          18.821,97 €    

 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                      10.000,00 €    

 

 

  

 















Anlage 11 
 
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2025 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gem. Verwaltungs-
handreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
 
 
 

Antragsteller: Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven 

 

Maßnahme: Projekt „SuSi – Supporting Siblings“ 

 

Erläuterung: Das Projekt „SuSi – Supporting Siblings“ richtet sich an 
Geschwisterkinder von Kindern mit chronischer Erkrankung 
und/oder Behinderung im Alter von 8-12 Jahren und deren Eltern.  

Die Kurse des Projektes sollen im Jahr 2026 fortlaufend 
durchgeführt werden. Jeder Kurs umfasst 6 Kurseinheiten, die 
aufeinander aufbauen und jeweils zwei Stunden dauern. Das Projekt 
findet in Bremervörde statt, wo es bisher kein vergleichbares 
Angebot gibt. 

Familien mit Kindern mit chronischer Erkrankung und/oder 
Behinderung sind vor besondere Herausforderungen gestellt. Dabei 
übernehmen ältere Geschwisterkinder häufig mehr Verantwortung 
und sehen sich hohen Erwartungen ihrer Eltern gegenüber. Die 
Ziele dieses Projektes liegen daher u.a. in der Förderung der 
Lebenskompetenz, der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und 
der Stressbewältigung der Geschwisterkinder.  Dies soll innerhalb 
der Kurseinheiten mit Methoden des Gesprächs, der kreativen 
Tätigkeit und des Spiels erreicht werden. 

Es handelt sich um ein neues Projekt des Antragstellers, das im 
Jahr 2026 in Bremervörde etabliert werden soll.  

 
 

Finanzierung: Kosten:                                                                              13.300 €      

 
beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
mögliche Förderung:                                                            9.975 €   
 
 
Für den Haushalt 2026 wurden 10.000 € angemeldet.  

 

 

  

 
 















 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Haushaltsplan 2026, Teilhaushalt 5 – Jugend - 
 
Sachverhalt: 
 
Gegenstand der Haushaltsberatungen im Jugendhilfeausschuss sind die Planansätze für die 
folgenden Produkte:  
31.5.60 Frauenhaus 
34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 
36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie 
36.3.03 Hilfe zur Erziehung 
36.3.04 Hilfen für junge Volljährige 
36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 
36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren 
36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe 
36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder 
36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung 
 
Auf die in der Anlage beigefügten Auszüge zum Haushaltsplanentwurf wird verwiesen. Die 
ebenso beigefügte Haushaltspräsentation wird in Auszügen in der Sitzung vorgetragen.  
 
Die Aufwendungen im Produkt 36.1.01, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Tagespflege, steigen. Dies ist auf die zum 01.08.2026 stattfindende Gesetzesänderung des § 24 
SGB VIII zurückzuführen, mit welcher der Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler 
eingeführt wird. Der Anspruch greift ab dem Schuljahr 2026/2027 und bezieht sich im ersten Jahr 
auf Kinder in der ersten Klasse. Der Anspruch wird sich in den Folgejahren sukzessive auf die 
gesamte Grundschulzeit ausweiten. Zum Zeitpunkt der Planungen waren die Gespräche mit den 
Kommunen zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung noch nicht 
abgeschlossen. Es wird auf die Vorlage zu der Thematik verwiesen.  
  

 

Besch l ussvor lage  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt:  8 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/1045 

Status:         öffentlich 

Datum:     07.11.2025 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

19.11.2025 Jugendhilfeausschuss 

02.12.2025 Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation 

04.12.2025 Kreisausschuss 

10.12.2025 Kreistag 

   

   

   



- 2 - 

     
 

Zur Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen bedarf es der Erhöhung des Ansatzes für 
den Haushaltsplan 2026 im Produkt 36.1.01, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Tagespflege, um 15.000 € und damit von 6.016.100 € auf 6.031.100 €.  
 
Zudem wird auf das Risiko der Ertragsminderung im Haushaltsvollzug 2026 von 80.000 € nach 
der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien 
unterstützenden Maßnahmen“ (Richtlinie Familienförderung) des Landes hingewiesen, vgl. 
entsprechende Vorlage zu den Förderanträgen 2026.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2026 werden die Planansätze der 
vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen im Produkt 
36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege empfohlen. 

 
 
 
 
Prietz 
 



Produkt 31.5.60 Frauenhaus 
 

Produktbeschreibung 

Beratung und Schutz von Frauen (und ihren Kindern) sowie Beratung von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind 

 

Auftragsgrundlage 
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG) 
Istanbuler Konvention 
Gewalthilfegesetz 

 

Ziele 
Schutz von durch häusliche Gewalt betroffene Frauen und deren Kindern; Stärkung, der Eigenverantwortung und des Selbstbewusstseins von Frauen, 
Männern, ihren 
Angehörigen oder Drittern zur 
Unterbrechung von Gewaltspiralen 
Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Erkennen und Verhindern von bzw. zum verantwortungsbewussten Handeln bei häuslicher 
Gewalt 
Verhinderung aktueller und zukünftiger Gewalttaten in Partnerschaften 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Betrieb eines Frauenhauses zur Sicherstellung des Schutzes und der psychosozialen Betreuung von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer 
Kinder 
Betrieb einer Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) für Betroffene von häuslicher Gewalt 
Durchführung niedrigschwelliger und proaktiver Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und Männer sowie ihrer Angehörigen 
Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes und der Stärkung von häuslicher Gewalt betroffener 
Frauen und Männer 
Aufklärung und Präventionsarbeit zu (häuslicher) Gewalt und deren Folgen (z. B. Projekte, Öffentlichkeitsarbeit) 
Vergabe zum Betrieb einer Täterberatungsstelle (in Kooperation mit dem LK Stade) 
Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Arbeitskreis Häusliche Gewalt) 
Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Arbeitskreis Häusliche Gewalt) 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 31.5.60 Frauenhaus 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 120.266 100.000 108.000 110.700 113.500 116.300 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.215 70.000 50.000 51.200 52.500 53.800 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 183.482 170.000 158.000 161.900 166.000 170.100 

13. Personalaufwendungen 245.915 269.100 316.800 324.600 332.700 341.100 

14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.487 0 2.200 2.200 2.300 2.300 

16. Abschreibungen 67 100 100 100 100 100 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 13.331 32.500 68.500 70.100 71.900 73.700 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 262.799 301.700 387.600 397.000 407.000 417.200 

21. = ordentliches Ergebnis -79.318 -131.700 -229.600 -235.100 -241.000 -247.100 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -79.318 -131.700 -229.600 -235.100 -241.000 -247.100 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 177.243 139.900 153.600 157.600 161.900 166.100 

Saldo ILV -177.243 -139.900 -153.600 -157.600 -161.900 -166.100 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -256.561 -271.600 -383.200 -392.700 -402.900 -413.200 



Produkt 31.5.60 Frauenhaus 
 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Nr. Bezeichnung Gesamtausgabe-/ 
-einnahmebedarf 

(Ansatz) 

Ansatz 
2026 

Bisher 
bereitgestellt 

(Ansatz) 

Verpflichtungs- 
ermächtigungen 

Finanzplan 
2027 

Finanzplan 
2028 

Finanzplan 
2029 

Investitionen ab 50.000 € 

2026/51030 Beschaffung Kleinbus 
f. d. Frauenhaus 

55.000 55.000 0 0 0 0 0 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 3,91 4,11 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in % 100 100 100 

Proaktive Kontaktaufnahme zu den der BISS benannten von häuslicher 
Gewalt betroffenen 

   

Personen in % 100 100 100 
 

Erläuterungen 
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden 
Zeile 7: Erstattungen des Jobcenters entsprechend der aktuell gültigen Gebührensatzung für die Nutzung des Frauenhauses des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
Zeile 15: Aufwendungen wegen provisorischem Umzug, teilweise müssen kurzfristig, meist gebrauchte, geringwertige VMG angeschafft werden 
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb, Täterberatungsstelle 



Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 
 

Produktbeschreibung 
Unterstützung der Sicherstellung bestehender, nicht geleisteter Unterhaltsansprüche von Minderjährigen gegenüber nicht mit ihnen 
zusammenlebenden Elternteilen 

 

Auftragsgrundlage 

Unterhaltsvorschussgesetz 

 

Ziele 
Sicherstellung des berechtigten Unterhaltsanspruches von Minderjährigen 
Unterstützung alleinerziehender Elternteile 
Steigerung der Rückholquote 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Auszahlung von Unterhaltsvorschussleistungen 
Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Heranziehung Unterhaltspflichtiger 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 2.002.231 2.562.000 2.341.000 2.399.500 2.460.300 2.521.200 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.366.842 5.746.000 5.645.000 5.786.100 5.932.800 6.079.600 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 1.593 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 7.370.666 8.308.000 7.986.000 8.185.600 8.393.100 8.600.800 

13. Personalaufwendungen 674.086 793.200 782.400 801.600 821.900 842.300 

14. Versorgungsaufwendungen 5.298 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 1.018.122 30.000 1.000.000 1.025.000 1.051.000 1.077.000 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 7.286.787 8.474.000 8.237.000 8.442.900 8.657.000 8.871.200 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 8.984.294 9.297.200 10.019.400 10.269.500 10.529.900 10.790.500 

21. = ordentliches Ergebnis -1.613.628 -989.200 -2.033.400 -2.083.900 -2.136.800 -2.189.700 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -1.613.628 -989.200 -2.033.400 -2.083.900 -2.136.800 -2.189.700 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 304.773 328.300 304.300 312.200 320.600 328.900 

Saldo ILV -304.773 -328.300 -304.300 -312.200 -320.600 -328.900 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -1.918.401 -1.317.500 -2.337.700 -2.396.100 -2.457.400 -2.518.600 



Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 9,25 8,15 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Einnahmen Unterhalt von Zahlungsverpflichteten 2.024.131,49 2.000.000,00 2.300.000,00 
 

Erläuterungen 
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen 
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land 
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte 



Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
 

Produktbeschreibung 
Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie an der Schnittstelle zum Übergang 
zwischen 
Kindertageseinrichtung und Grundschule 

 

Auftragsgrundlage 

§ 22-24 SGB VIII, § 11 NKiTaG 

 

Ziele 
Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte (Früh)Förderung 
gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung 
Verbesserung der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen 
Sicherstellung und Entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung 
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Erziehungspartnerschaften 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Akquise von Tagespflegepersonen und Durchführung eines Qualifizierungskurses sowie bedarfsgerechter Fortbildung 
Umsetzung des Konzeptes für Sprachbildung und Sprachförderung 
Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen, Fach- und Leitungskräften 
Qualifizierung von Fach- und Leitungskräften aus Kindertageseinrichtungen 
Koordination der Vernetzung zwischen KiTa und Grundschule mit dem Schwerpunkt der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses 
Akquise und Weiterleitung von Fördermitteln 
Übernahme von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung bei einkommensschwachen Eltern 
Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 3.091.102 2.798.900 3.161.000 3.240.000 3.322.200 3.404.300 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 584.532 600.000 700.000 717.500 735.700 753.900 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 3.675.634 3.398.900 3.861.000 3.957.500 4.057.900 4.158.200 

13. Personalaufwendungen 830.871 771.700 783.800 803.300 823.600 844.000 

14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen -7.996 10.000 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 5.247.042 5.292.000 6.016.100 6.166.300 6.322.700 6.479.200 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 11.855 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 6.081.771 6.073.700 6.799.900 6.969.600 7.146.300 7.323.200 

21. = ordentliches Ergebnis -2.406.137 -2.674.800 -2.938.900 -3.012.100 -3.088.400 -3.165.000 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -2.406.137 -2.674.800 -2.938.900 -3.012.100 -3.088.400 -3.165.000 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 359.688 341.700 321.900 330.300 339.100 347.900 

Saldo ILV -359.688 -341.700 -321.900 -330.300 -339.100 -347.900 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -2.765.825 -3.016.500 -3.260.800 -3.342.400 -3.427.500 -3.512.900 



Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 9,80 8,80 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Anzahl der Kindertagespflegevertretungsstützpunkte 3 3 3 

Durchführung Qualifizierungskurse Kindertagespflege 0 1 1 
 

Erläuterungen 
Zeile 2: Landeszuwendung Kindertagespflege, Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Richtlinie Qualität, Betriebskostenförderung Ganztag 
Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Kindertagespflege, Gebührenbeiträge Ferienbetreuung 
Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, dynamisierte Aufwendungen der Kindertagespflege, Weitergabe der Förderung 
gem. Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen, 
Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung etc., Aufwendungen im Rahmen des Ganztages und Ferienbetreuung 



Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
 

Produktbeschreibung 

Maßnahmen zur Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 11, 12 und 79-81 SGB VIII, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses 

 

Ziele 

Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, vielfältigen Bildungsangebotes in außerschulischen und freizeitorientierten Lern- und Erfahrungsfeldern 
Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und (inter)kulturellen Grundkompetenzen 
Förderung der Entwicklung junger Menschen zur Emanzipation, Partizipation und Integration 
Förderung des breiten Spektrums an Jugendvereinen und -verbänden 
Beteiligung und aktive Einbindung junger Menschen 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen 
Durchführung von Maßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" 
Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen 
Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und freien Trägern 
Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes 
Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Kinder und Jugend, Schulsozialarbeit) 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 2.300 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 640 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 2.940 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 

13. Personalaufwendungen 132.597 102.700 96.700 99.000 101.500 104.000 

14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 28.889 28.300 26.300 26.900 27.600 28.300 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 202.732 212.000 202.000 207.000 212.200 217.500 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 224 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 364.442 343.000 325.000 332.900 341.300 349.800 

21. = ordentliches Ergebnis -361.502 -340.000 -322.000 -329.900 -338.200 -346.700 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -361.502 -340.000 -322.000 -329.900 -338.200 -346.700 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.596 46.000 48.300 49.500 50.900 52.200 

Saldo ILV -42.596 -46.000 -48.300 -49.500 -50.900 -52.200 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -404.098 -386.000 -370.300 -379.400 -389.100 -398.900 



Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 1,17 1,11 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Finanzielle Förderung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen in Euro 143.911 140.000 150.000 

Anzahl ausgestellter Juleicas 116 110 120 
 

Erläuterungen 
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden 
Zeile 5: Teilnehmerbeiträge Juleica-Kurse 
Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote und Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen, 
Zuschüsse für Lehrgänge und Tagungen und ggf. internationale Jugendbegegnungen 



Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
 

Produktbeschreibung 
Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen sowie zum ihrem Schutz vor 
gefährdenden Einflüssen 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 13, 14 und 79-81 SGB VIII, Landesvorgaben zur Kooperation zwischen den Systemen Schule und Kinder- und Jugendhilfe 

 

Ziele 
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule 
Unterstützung der Fähigkeit junger Menschen und Erziehungsberechtigten beim Erkennen und verantwortlichen Umgang mit Gefährdungssituationen 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Förderung präventiver, sozialpädagogischer Maßnahmen, insbesondere im schulischen Bereich 
Information und Aufklärung zu gefährdenden Einflüssen für Kinder und Jugendliche 
Vernetzung und Angebotsabstimmung mit anderen Ämtern, Behörden und Trägern 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

13. Personalaufwendungen 113.747 19.700 76.600 78.300 80.300 82.400 

14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 32.009 55.000 55.000 56.300 57.800 59.200 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 145.756 74.700 131.600 134.600 138.100 141.600 

21. = ordentliches Ergebnis -145.756 -74.700 -131.600 -134.600 -138.100 -141.600 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -145.756 -74.700 -131.600 -134.600 -138.100 -141.600 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.184 13.400 22.200 22.700 23.400 24.000 

Saldo ILV -35.184 -13.400 -22.200 -22.700 -23.400 -24.000 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -180.940 -88.100 -153.800 -157.300 -161.500 -165.600 



Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 0,20 0,35 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung 
mit den Schulen 

39 50 50 

 

Erläuterungen 
Zeile 18: Aufwand für Kooperationsvereinbarung Schule-Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben 



Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie 
 

Produktbeschreibung 
Angebote zur Unterstützung und (frühen) Förderung von Familien sowie Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und jungen Menschen in 
spezifischen 
Krisen- oder Belastungssituationen (z. B. Trennung, Scheidung, Kinderschutz) 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 8, 8a, 16, 17-18, 19, 20, 21, 79-81 SGB VIII, KKG, §§ 162,213 FamFG, Richtlinien des Landes, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses 

 

Ziele 
Entwicklung, Förderung und Stärkung familialer Erziehungs- und Beziehungskompetenzen 
Entwicklung und Förderung familialer Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung und Umsetzung des Kindesrechts auf gewaltfreie Erziehung 
Entwicklung einvernehmlicher und kindgerechter Regelungen zu Personensorge und zum Umgang nach elterlicher Trennung 
Weiterentwicklung und Ausbau flächendeckender, bedarfsgerechter, präventiver und niedrigschwelliger Angebote für Familien 
Weiterentwicklung familienfreundlicher Lebensbedingungen 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 

Beratungs- und Unterstützungsangebote in spezifischen Krisensituationen (z. B. Trennung und Scheidung, Ausfall eines Elternteils, Alleinerziehende in 
Notsituation) 
Sicherstellung niedrigschwelliger Früher Hilfen (Durchführung von Willkommensbesuchen, Vergaben und Abschlüsse von Vereinbarungen zum Betrieb 
einer 
Koordinierungsstelle für Familienhebammen sowie dreier regionaler Kompetenzzentren, Förderung bedarfsgerechter Angebote nach 
Verwaltungshandreichung) 
Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z. B. Frühe Hilfen) 
Ermittlung sowie Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung 
Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 138.970 133.000 146.000 149.600 153.400 157.200 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 67.225 50.000 70.000 71.700 73.500 75.300 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 315 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 206.511 183.000 216.000 221.300 226.900 232.500 

13. Personalaufwendungen 1.213.736 1.837.300 2.108.700 2.161.100 2.215.700 2.270.900 

14. Versorgungsaufwendungen 530 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen -1.038 0 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 2.486.232 2.091.000 2.814.900 2.885.200 2.958.300 3.031.500 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 9 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.699.468 3.928.300 4.923.600 5.046.300 5.174.000 5.302.400 

21. = ordentliches Ergebnis -3.492.957 -3.745.300 -4.707.600 -4.825.000 -4.947.100 -5.069.900 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -3.492.957 -3.745.300 -4.707.600 -4.825.000 -4.947.100 -5.069.900 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 672.479 799.900 899.600 923.100 947.800 972.500 

Saldo ILV -672.479 -799.900 -899.600 -923.100 -947.800 -972.500 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -4.165.436 -4.545.200 -5.607.200 -5.748.100 -5.894.900 -6.042.400 



Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 23,69 25,43 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Anzahl der geförderten Anträge gem. Verwaltungshandreichung zur 
Förderung der freien 

   

Jugendhilfe 16 13 10 

Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen 26 26 26 
 

Erläuterungen 
Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen 
Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen 
Zeile 18: Zuschüsse auf Anträge gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie 
z.B. Willkommensbesuche bei Familien mit Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen. Insgesamt sollen mit dem Ausbau von 
präventiven Angeboten im Landkreis niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. Hilfen zur Erziehung vermieden werden. 
Vernetzung von Schulen. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteten Umgang, Betreuung in Notsituationen und 
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen 



Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung 
 

Produktbeschreibung 
Leistungen, die Eltern aufgrund erzieherischer Probleme anspruchsgerecht zu gewähren sind. Hilfen zur Erziehung werden in familienunterstützender 
ambulanter 
oder familienergänzender teilstationärer Form oder in stationärer Form außerhalb der Familie erbracht. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von 
Minderjährigen 
(Inobhutnahme) sind i. d. R. stationäre Leistungen. Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende bis 21 Jahren erhalten sozialpädagogische 
Hilfe. 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 8a, 27 - 35, 36 SGB VIII, §§ 42, 42a und b, 50, 52, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; § 10 JGG; 

 

Ziele 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
Stärkung und Förderung elterlicher Erziehungskompetenz und der Selbsthilferessourcen 
Stärkung des Zusammenlebens von Familien und Vermeidung von Fremdunterbringung 
Perspektivklärung in Krisensituationen 
Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen, verantwortungsbewusstem Handeln und (Wieder)Eingliederung in die Gesellschaft 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Inobhutnahme von Minderjährigen 
Planung, Einleitung und Steuerung von geeigneten und notwendigen individueller Hilfen zum Schutz bzw. zur Gewährung des Wohls und der 
Förderung von Kindern und 
Jugendlichen sowie der erzieherischen Kompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten 
Akquise, Qualifizierung und Coaching von Pflegepersonen 
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit 
freien Trägern 
Vergabe an und Abschluss einer Vereinbarung mit einem freien Träger zur Durchführung von Angeboten für straffällig gewordene Jugendliche und 
Heranwachsende 
Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Abstimmung zwecks Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen und Schutzmaßnahmen 
Organisation der AG 78 "Hilfe zur Erziehung" 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 56.200 42.000 43.000 44.000 45.100 46.300 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 707.556 700.000 700.000 717.500 735.700 753.900 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.900.439 6.000.000 7.500.000 7.687.500 7.882.500 8.077.500 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 1.924 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 5.666.119 6.742.000 8.243.000 8.449.000 8.663.300 8.877.700 

13. Personalaufwendungen 1.841.099 2.103.500 2.355.600 2.414.200 2.475.200 2.536.600 

14. Versorgungsaufwendungen 6.535 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 29.262 25.000 50.000 51.200 52.500 53.800 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 21.915.868 23.502.000 28.521.000 29.234.000 29.975.500 30.717.100 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 369.924 800.200 830.000 850.700 872.300 893.900 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 24.162.688 26.430.700 31.756.600 32.550.100 33.375.500 34.201.400 

21. = ordentliches Ergebnis -18.496.569 -19.688.700 -23.513.600 -24.101.100 -24.712.200 -25.323.700 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -18.496.569 -19.688.700 -23.513.600 -24.101.100 -24.712.200 -25.323.700 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 772.380 887.000 981.600 1.007.200 1.034.100 1.061.100 

Saldo ILV -772.380 -887.000 -981.600 -1.007.200 -1.034.100 -1.061.100 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -19.268.949 -20.575.700 -24.495.200 -25.108.300 -25.746.300 -26.384.800 



Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 25,76 27,05 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut 
genommen (in %) 

100 100 100 

Anzahl der Inobhutnahmestellen für verschiedene Altersgruppen 4 6 5 

Quailtätsdialoge mit freien Trägern (in %) 0 0 50 
 

Erläuterungen 
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe) 
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung 
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII sowie Kostenerstattungen für umA 
nach § 89d SGB VIII 
Zeile 18: Transferaufwendungen für soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme in 
Bereitschaftspflegefamilien, Jugendgerichtshilfe, intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von umA 
Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden 



Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige 
 

Produktbeschreibung 
Leistungen, die jungen Volljährigen mit individuellen Einschränkungen in der Persönlichkeit und mangelnder Fähigkeit zur eigenständigen 
Lebensführung zustehen. 
Die Leistungen werden ambulant oder stationär erbracht. 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 36, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 32, 33, 34, 35 SGB VIII 

 

Ziele 
Abbau individueller und sozialer Benachteiligung junger Volljähriger 
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Autonomie junger Volljähriger 
Förderung der altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung junger Volljähriger 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter, individueller Hilfen 
Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe 
Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen für junge Volljährige 
Koordination und Vernetzung mit anderen Ämtern, Behörden, Trägern und Dritten 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 24.439 40.000 40.000 41.000 42.000 43.000 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.852 200.000 120.000 123.000 126.100 129.200 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 244 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 88.535 240.000 160.000 164.000 168.100 172.200 

13. Personalaufwendungen 254.933 304.500 328.600 336.600 345.100 353.500 

14. Versorgungsaufwendungen 618 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 1.086 0 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 2.080.673 2.360.000 3.012.000 3.087.200 3.165.500 3.243.800 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 29.389 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.366.699 2.664.500 3.340.600 3.423.800 3.510.600 3.597.300 

21. = ordentliches Ergebnis -2.278.164 -2.424.500 -3.180.600 -3.259.800 -3.342.500 -3.425.100 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -2.278.164 -2.424.500 -3.180.600 -3.259.800 -3.342.500 -3.425.100 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140.518 126.500 176.500 181.100 186.000 190.800 

Saldo ILV -140.518 -126.500 -176.500 -181.100 -186.000 -190.800 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -2.418.682 -2.551.000 -3.357.100 -3.440.900 -3.528.500 -3.615.900 



Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 3,58 4,79 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Junge Menschen werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen 
in die Verselbständigung 

   

begleitet (in %) 90 90 90 
 

Erläuterungen 
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige 
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien gem. § 86 Abs. 6 SGB 
VIII 
Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft 



Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 
 

Produktbeschreibung 

Leistungen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form, die jungen Menschen bei festgestellter (drohender) seelischer Behinderung zustehen 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 35a, 36, 41, 50, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII 

 

Ziele 

Förderung bzw. (Wieder)herstellung der Teilhabe junger Menschen am Leben in der Gesellschaft 
Verhinderung, Minderung bzw. Abwendung seelischer Behinderung eines jungen Menschen 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter individueller Hilfen 
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 
Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit 
freien Trägern 
Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Angebote und Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen 
(Weiter)Entwicklung der Vernetzung und Vereinbarungen mit anderen Kooperationspartnern und beteiligten Systemen 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 103.935 103.000 103.000 105.500 108.200 110.900 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 102.550 100.000 140.000 143.500 147.100 150.700 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 597.008 160.000 200.000 205.000 210.200 215.400 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 428 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 803.921 363.000 443.000 454.000 465.500 477.000 

13. Personalaufwendungen 825.990 970.800 996.300 1.020.700 1.046.800 1.072.700 

14. Versorgungsaufwendungen 795 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen -276 0 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 8.185.475 9.499.000 11.802.000 12.097.000 12.403.800 12.710.600 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 214 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 9.012.198 10.469.800 12.798.300 13.117.700 13.450.600 13.783.300 

21. = ordentliches Ergebnis -8.208.277 -10.106.800 -12.355.300 -12.663.700 -12.985.100 -13.306.300 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -8.208.277 -10.106.800 -12.355.300 -12.663.700 -12.985.100 -13.306.300 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 411.730 414.200 507.600 520.900 534.800 548.800 

Saldo ILV -411.730 -414.200 -507.600 -520.900 -534.800 -548.800 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -8.620.007 -10.521.000 -12.862.900 -13.184.600 -13.519.900 -13.855.100 



Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 12,12 14,20 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Klärung zur Zuständigkeit des Reha-Trägers innerhalb der gesetzlich 
vorgegebenen 14-Tages- 

   

Frist (in %) 95 100 100 
 

Erläuterungen 
Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen) 
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen 
Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Förderung bei 
Legasthenie/Dyskalkulie, autismusspezifische Förderung), Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige 



Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren 
 

Produktbeschreibung 
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und 
andere 
Unterstützung zur Regelung rechtlicher Belange von Kindern und Jugendlichen 

 

Auftragsgrundlage 
§§ 44, 52a-59 SGB VIII, §§ 162, 169-185,186-199 FamFG; §§ 1673, 1751, 1773 ff., 1791c, 1793, 1800, 1909 ff. BGB, AdVermiG, AdWirkG, Gesetz zur Reform 
des 
Vormundschafts- und Betreuungsrechts 

 

Ziele 

ordnungsgemäße Mitwirkung bei bzw. Sicherstellung von rechtlichen Belangen Minderjähriger 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Ausstellung von Beurkundungen und Beglaubigungen (z. B. Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärungen, Unterhaltserklärung) 
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 
ordnungsgemäße Führung von Amtsvormundschaften/-pflegschaften 
Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlicher Vertretung und Mündel 
Rechtliche Vertretung der Belange Minderjähriger 
Akquise und Schulung von Adoptionsbewerber/innen 
Vermittlung von Minderjährigen in Adoption(spflege) 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 638 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 638 0 0 0 0 0 

13. Personalaufwendungen 1.328.146 1.644.700 1.632.800 1.673.200 1.715.700 1.758.200 

14. Versorgungsaufwendungen 2.119 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 525 3.200 3.100 3.100 3.200 3.300 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.330.789 1.647.900 1.635.900 1.676.300 1.718.900 1.761.500 

21. = ordentliches Ergebnis -1.330.151 -1.647.900 -1.635.900 -1.676.300 -1.718.900 -1.761.500 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -1.330.151 -1.647.900 -1.635.900 -1.676.300 -1.718.900 -1.761.500 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 518.477 661.800 663.800 681.200 699.400 717.600 

Saldo ILV -518.477 -661.800 -663.800 -681.200 -699.400 -717.600 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -1.848.628 -2.309.700 -2.299.700 -2.357.500 -2.418.300 -2.479.100 



Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 19,36 18,40 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Die gesetzlich vorgegebene Fallobergrenze von 50 Mündeln pro 
Vollzeitkraft wird nicht 

   

überschritten (in %) 100 100 100 
 

Erläuterungen 
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften und Personalnebenkosten 



Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe 
 

Produktbeschreibung 

Verwaltungskosten zur Qualitätsssicherung in der Jugendhilfe 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 72, 78, 79, 79a und 80 SGB VIII 

 

Ziele 

Sicherstellung adressatengerechter Aufgabenerfüllung 
Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit 
Weiterentwicklung und Erhalt der Qualität 
Umsetzung des KJSG 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 
Supervision für einzelne Sachgebiete 
Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen mit Kooperationspartnern 
Organisations- und Qualitätsentwicklung 
Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 384 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 384 0 0 0 0 0 

13. Personalaufwendungen 298.054 248.500 351.000 359.500 368.600 377.600 

14. Versorgungsaufwendungen 1.766 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 65.760 116.000 125.000 127.900 131.300 134.400 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 365.581 364.500 476.000 487.400 499.900 512.000 

21. = ordentliches Ergebnis -365.197 -364.500 -476.000 -487.400 -499.900 -512.000 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -365.197 -364.500 -476.000 -487.400 -499.900 -512.000 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.885 131.600 120.400 123.600 126.900 130.200 

Saldo ILV -22.885 -131.600 -120.400 -123.600 -126.900 -130.200 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -388.082 -496.100 -596.400 -611.000 -626.800 -642.200 



Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 3,74 3,19 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (in 
%) 

100 100 100 

 

Erläuterungen 
Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen), Kosten für Kommunalen 
Schadensausgleich, Qualitätsentwicklung Jugendamt, Supervisionen für alle sozialen Fachbereiche 



Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder 
 

Produktbeschreibung 
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Tageseinrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 

 

Auftragsgrundlage 
§§ 22, 22a, 24, 80 und 90 SGB VIII; Nds. KiTaG; Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen über die Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 

 

Ziele 

Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und 
Betreuungsangebotes 
für Kinder im vorschulischen Bereich 
Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung 
Inklusive Förderung von Kindern 
Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung 

Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen 
Durchführung einer AG "Kindertageseinrichtungen" 
Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 46.519 34.300 46.800 47.900 49.100 50.400 

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 46.519 34.300 46.800 47.900 49.100 50.400 

13. Personalaufwendungen 8.893 55.200 63.800 65.200 66.900 68.600 

14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen 288.966 189.900 265.100 271.700 278.600 285.500 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 18.059.777 19.038.000 19.643.000 20.134.000 20.644.700 21.155.400 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 18.357.636 19.283.100 19.971.900 20.470.900 20.990.200 21.509.500 

21. = ordentliches Ergebnis -18.311.118 -19.248.800 -19.925.100 -20.423.000 -20.941.100 -21.459.100 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -18.311.118 -19.248.800 -19.925.100 -20.423.000 -20.941.100 -21.459.100 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.252 37.200 42.000 43.100 44.200 45.400 

Saldo ILV -21.252 -37.200 -42.000 -43.100 -44.200 -45.400 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -18.332.370 -19.286.000 -19.967.100 -20.466.100 -20.985.300 -21.504.500 



Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 0,91 0,92 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in % 101,0 98,0 100,0 

Versorgungsquote in der Altersgruppe U 3 in % 60,0 60,0 60,0 
 

Erläuterungen 
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung, Kosten für Amtshandlungen 



Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung 
 

Produktbeschreibung 
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in 
krisenspezifischen 
Situationen 

 

Auftragsgrundlage 

§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB VIII 

 

Ziele 
Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrigschwelligen und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfesuchende Familien, Eltern und junge 
Menschen 
Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungskompetenz von Eltern 
Stärkung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden 
Minderung bzw. Verhinderung von Krisen und krisenspezifischen Situationen 
Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung zum Schutz junger Menschen vor sexualisierter Gewalt 
Stärkung von Fachkräften 

 

 

Verantwortung Ulrike Helle 



Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung 
Produktergebnis 

Bezeichnung Ergebnis 
2024 

Ansatz 
2025 

Ansatz 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 248 300 300 300 300 300 

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. 0 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge 248 300 300 300 300 300 

13. Personalaufwendungen 254.110 263.900 262.500 268.900 275.700 282.500 

14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 865 1.000 2.000 2.000 2.100 2.100 

16. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen 454.200 454.200 499.000 511.400 524.400 537.400 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 709.175 719.100 763.500 782.300 802.200 822.000 

21. = ordentliches Ergebnis -708.927 -718.800 -763.200 -782.000 -801.900 -821.700 

22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

25. Jahresergebnis -708.927 -718.800 -763.200 -782.000 -801.900 -821.700 

Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO 0 0 0 0 0 0 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 170.301 289.900 282.200 285.300 288.700 292.000 

Saldo ILV -170.301 -289.900 -282.200 -285.300 -288.700 -292.000 

Ergebnis unter Berücksichtigung ILV -879.228 -1.008.700 -1.045.400 -1.067.300 -1.090.600 -1.113.700 



Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung 
 

 

Stellenplanauszug Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Stellenanteile 3,00 3,20 

 

Leistungsdaten und Kennzahlen Ist Vorvorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr 

Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen 
stattgefunden (%) 

95,0 95,0 95,0 

 

Erläuterungen 
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren 
Zeile 18: Personal- und Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt 
































































	TOP 5 Vereinbarung Ganztagsbetreuung Vorlage
	TOP 5 Vereinbarung Ganztagsbetreuung Anlage
	TOP 6 Jugendhilferahmenkonzept Vorlage
	TOP 6 Jugendhilferahmenkonzept Anlage
	TOP 7 Förderanträge freie Jugendhilfe Vorlage
	TOP 7 Förderanträge freie Jugendhilfe Anlage
	TOP 8 Haushaltsplan 2026 Vorlage
	TOP 8 Haushaltsplan 2026 Anlage Auszug Haushaltsplan
	TOP 8 Haushaltsplan 2026 Anlage Präsentation

